
Die Stadt Aschersleben möchte auch nach 
der Landesgartenschau mit ihren ge-
pflegten Parkanlagen und den dort statt-
findenden Events Gäste aus Nah und 
Fern anziehen. Dafür haben sich die 
Stadträte ausgesprochen, als sie am  
8. September 2010 mehrheitlich das von 
der Stadt und der Landesgartenschau 
GmbH erarbeitete Nachnutzungskon-
zept beschlossen. Das ambitionierte Pa-
pier macht eins ganz gewiss deutlich: 
Aschersleben will nach der Gartenschau 
nicht zum Graue-Maus-Image zurückkeh-
ren. „Natur findet Stadt“ – das soll auch 
nach der Landesgartenschau gelten. 

Wie geht es nun nach der Laga weiter? „Zaun ja, 
Eintritt nein.“ So kurz und knapp bringt es Ober-
bürgermeister Andreas Michelmann auf den 
Punkt. Für die Aschersleber sicher eine zentrale 
Information, gab es doch um die Einzäunung lan-
ge Diskussionen. Der größte Park, die Herrenbrei-
te, war in seiner Geschichte nie mit Metallgittern 
eingefasst. „Wir alle wollen, dass die erreichte 
Qualität erhalten bleibt. Das wird nicht funktionie-
ren, wenn wir die Parks Tag und Nacht offen las-
sen“, ist sich das Stadtoberhaupt sicher. Natürlich 
kostet die Pflege der Anlagen Geld, mit ca. 
300.000 Euro jährlich rechnet die Kämmerei, 
doch ein Eintrittsgeld kommt für die Stadtverwal-
tung trotzdem nicht in Frage. „Die Parks liegen 
mitten in der Stadt. Die Herrenbreite ist die Haupt-
verbindung zwischen Altstadt und Bahnhof. Da 
ein Eintrittsgeld zu erheben, wäre keinem Aschers-
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leber zu vermitteln“, erklärt der Oberbürgermeis-
ter. Die Ausnahme bilden eintrittspflichtige Veran-
staltungen. 
So sollen die Parks tagsüber geöffnet, nachts ge-
schlossen werden. Von Mai bis September in der 
Zeit von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr, in den Wintermo-
naten von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Die Zäune blei-

ben in seiner jetzigen Form erhalten. Punktuell wer-
den Drehtore als Notschleusen eingebaut. Ein Si-
cherheits- und Schließdienst soll für zusätzlichen 
Schutz sorgen und auch die Parkordnung durchset-
zen, die noch zu erlassen ist. 

 Weiter auf Seite 3.

Großer Spaß für die Kinder: die Spiellandschaft auf der Herrenbreite. Foto: Hasenfusz
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Fortsetzung von Seite 1.

In dieser wird außerdem das absolute Hundever-
bot auf den Flächen festgeschrieben sein. Dieses 
war zwar bereits vor der Landesgartenschau ein 
heiß diskutiertes Thema, es habe sich aber nach 
Ansicht des Oberbürgermeisters bewährt: „Vor 
allem die Familien mit Kindern genießen es, auf 
den Wiesen und vor allem auf den besonders 
schönen Kinderspielplätzen herumtollen und spie-
len zu können, ohne in Hundehaufen zu geraten“, 
meint das Stadtoberhaupt. Beim Blick durch die 
Stadt stelle er fest, dass gerade Hundehaufen ne-
ben Zigarettenkippen die häufigsten Verunreini-
gungen darstellen. „Vor die Entscheidung gestellt, 
sind mir die in Ruhe spielenden Kinder wichtiger 
als weitere Auslaufzonen für Hunde“, sagt der 
OB. Dieser Meinung schloss sich Stadtrat mehr-
heitlich und ohne Diskussion an.  

Um die Ganzheitlichkeit der touristischen Entwick-
lung der Flächen zu gewährleisten, bezieht das 
Nachnutzungskonzept auch die Grünflächen Auf 
der Alten Burg mit dem Zoo mit ein. Diese sollen 
zukünftig unter dem Aspekt der touristischen Nut-
zung weiterentwickelt und ihre Attraktivität erhöht 
werden. 
Aufgrund der starken Impulse, die durch die Gar-
tenschau besonders der Tourismus in der Stadt 
erhalten hat, haben die Autoren des Nachnut-
zungskonzepts gesteigerten Wert auf die kulturell-
touristische Entwicklung der Flächen gelegt. Durch 
die Qualitätsmarke „Gartenträume“ werden die 
Laga-Parks neben dem Alleinstellungsmerkmal 
„Älteste Stadt Sachsen-Anhalts“ das touristische 
Aushängeschild Ascherslebens werden. 

Was sieht das Konzept auf den einzelnen 
Flächen vor?

Herrenbreite
In den Eingangsbereichen „Bahnhof“ und „Post“ 
sowie am Fontänenfeld werden die vorhandenen 
Dreiergruppen der Großbeete, der so genannten 
Wechselflor-Olearien, erhalten. Die übrigen wer-
den zu Rasenflächen umgearbeitet. In der Pracht-
promenade werden ca. 60 Prozent der einjähri-
gen Blumen durch dauerhafte Staudenpflanzun-
gen ersetzt, die anderen Teile  als Wechselflorflä-
chen weiter bewirtschaftet. 
Bei den Planungen wurde die Nutzung der Her-
renbreite als Freizeit- und Veranstaltungsort bereits 
berücksichtigt, so dass alle notwendigen Infra-
strukturanlagen vorgerichtet sind. So können das 
Stadtfest, Konzerte und andere Großveranstaltun-
gen problemlos auf der nördlichen Fläche stattfin-
den. Am Mineralischen Feld wird eine dauerhafte 
WC-Anlage eingerichtet.

Bestehornpark
Das Thema „Erlernen“ 
hat für diese Parkfläche 
auch nach der Landes-
gartenschau Priorität. 
Ihre Nutzung ergibt 
sich zukünftig durch 
die Anlieger, nämlich 
die Schulen, die auf 
dem Campus ihren Sitz 
haben. Die Fläche der 
Orangerie wird bei-
spielsweise wieder der 
Montessori Grund-
schule als Schulhof zu-
geschlagen. Ziel ist es 
aber, die gesamten 
Freiflächen des Beste-
hornparks als eine 
Parkanlage wahrneh-
men zu können Auch 
bei diesem Park ist aus Sicherheitsgründen eine 
Einzäunung vorgesehen. 
Der öffentlich nutzbare Raum wird sich westlich 
des Riegelbaus von Arno Lederer befinden. In ei-
nem Teil des 1. Obergeschosses ist ab dem Früh-
jahr 2012 das grafische Werk von Neo Rauch zu 
sehen. Die übrigen Räume der beiden Oberge-
schosse, in denen zurzeit die Werke der Meister-
schüler des Malers zu sehen sind, nutzt die Krea-
tivwerkstatt. Im östlichen Teil des Bestehornparks, 
zurzeit Lager- und Parkplatz, entstehen im nächs-
ten Jahr eine Zweifeldhalle, Freisportanlagen so-
wie der Schulhof für die beiden Schulen, die dort 
ihren Sitz haben. 

Stadtpark
Der vor der Gartenschau stark verwilderte Stadt-
park, ein ehemaliger Friedhof, wurde durch neue 
Wege, Strauchpflanzungen, die Phytothek, das 
Kunstwerk des „Aschersleber Globus“, Spielkam-
mern und Themengärten enorm aufgewertet. Die 
Fläche soll nach der Landesgartenschau durch 
ihre ruhige Atmosphäre der Erholung und Enspan-
nung dienen. Auch dieses Grundstück soll aus Si-
cherheitsgründen weiter eingezäunt bleiben. Als 
Zugang dient weiterhin der Eingang an der Park-
straße.
Die Stadt freut sich sehr, dass die Kirche den Kir-
chengarten mit dem Gärtnerhaus als Begegnungs-
stätte „Adam-Olearius-Haus“ mittelfristig weiter-
führen möchte. Der Kirchengarten hat die Landes-
gartenschau mit seinen Veranstaltungen sehr be-
reichert. Er wird auch zukünftig ein besonderer 
Anziehungspunkt im Stadtpark sein.

Rosarium 
Das Rosarium aus den 30er Jahren ist die jüngste 
Grünfläche der Stadt. Sie wurde zur Garten-
schau nach alten Vorlagen wiederhergestellt. 
Nach der Schau ergeben sich dort nur wenige 
Veränderungen. Das Gastronomiezelt wird zu-
rückgebaut und durch einen Versorgungskiosk 
mit WC-Anlage ersetzt. 
Für die Unterhaltung des Rosariums liegt eine 
Absichtserklärung des Fördervereins der Landes-
gartenschau Aschersleben 2010 e. V. vor. 

Eine-Terrasse
Die Eine-Terrasse ist als Teil des IBA-Projektes „Ei-
ne-Lauf“ im Vorfeld der Gartenschau aus einer 
ehemaligen Industriebrache entstanden und bie-

tet eine fußläufige Anbindung des Wohngebietes 
„Pfeilergraben“ an die Innenstadt. Am Eine-Ufer 
wurden neue Wege, Rasenflächen,  Promenaden-
pflanzungen und Spielplätze angelegt. 
Die Einzäunung bleibt mit den bekannten Eingän-
gen am Pfeilergraben und an der Steinbrücke 
(Altstadt) erhalten. Da die Eine-Terrasse gleichzei-
tig als Retentionsfläche zur Hochwasservorsorge 
dient, können mögliche Aufbauten wie Themen-
gärten oder das Gastrodeck nur in Abstimmung 
mit der Unteren Wasserbehörde erhalten bleiben. 
Der Theatergarten geht in die dauerhafte Nut-
zung durch die Grundschule Pfeilergraben über, 
soll aber auch weiter für mögliche städtische Pro-
jekte genutzt werden können. 

Promenadenring
Der fast 2,2 km lange Promenadenring entlang 
der historischen Stadtbefestigungsanlage wird 
zukünftig im Rahmen der gemeinsamen Vermark-
tungsstrategie als touristisch interessante Grünan-
lage weiter bewirtschaftet. Gemeinsam mit den 
Parks und Gärten der Landesgartenschau-Flächen 
ist er Bestandteil des Landesprojektes „Garten-
träume“. 

Rechtliche Fortführung 
Die Bewirtschaftung und Vermarktung der Landes-
gartenschauflächen soll zukünftig nicht durch ein 
Amt innerhalb der Verwaltung erfolgen, sondern 
über einen neuen Rechtsträger. Das Nachnut-
zungskonzept enthält dazu einen Variantenver-
gleich zwischen einem Eigenbetrieb, einer Anstalt 
öffentlichen Rechts und einer GmbH. Jedes Fortfüh-
rungsmodell hat Vor- und Nachteile. Diese werden 
derzeit von der Stadt Aschersleben umfassend ge-
prüft, um dann für die Oktober-Sitzung des Stadt-
rates einen entsprechenden Vorschlag einzubrin-
gen. Bis zu einer abschließenden Entscheidung soll 
die Landesgartenschau Aschersleben 2010 GmbH 
mit dieser Aufgabe betraut bleiben. 
Der Rückbau der temporären Beete und Einbau-
ten beginnt nach dem Ende der Landesgarten-
schau und wird voraussichtlich bis zum Jahresen-
de dauern. Ziel ist es die Flächen ab dem 1. Janu-
ar 2011 wieder zu öffnen.

Auf Antrag des Stadtrates Detlef Gürth (CDU) be-
hält sich der Stadtrat vor, das Konzept zu erpro-
ben und später, auch nach Anhörung der Bürger-
schaft, den Erfordernissen anzupassen. 

LAGA-Nachnutzungskonzept: Qualität soll erhalten bleiben

Der Riegelbau im Bestehornpark.

Die Herrenbreite mit Blick auf den „Mond“ von Moritz Götze.
 Fotos: Amanda Hasenfusz
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Vorlage V/0164/10
Satzung zur 4. Änderung der 

Hauptsatzung der Stadt Aschersleben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in sei-
ner Sitzung am 16. Juni 2010 die Satzung zur 4. Än-
derung der Hauptsatzung der Stadt Aschersleben. 

Satzung zur 4. Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Aschersleben

Aufgrund des § 7 i. V. m. §§ 6 und 44 Abs. 3 
Ziffer 1 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. 
LSA S. 568) in der zur Zeit geltenden Fassung hat 
der Stadtrat der Stadt Aschersleben in seiner Sit-
zung am 16.06.2010 folgende Satzung zur 4. 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Aschersle-
ben beschlossen:

§ 1 
Änderungen

Die Hauptsatzung der Stadt Aschersleben vom 
19.07.2006 in der Fassung der Satzung zur 3. 
Änderung vom 06.05.2009, ausgefertigt am 
11.06.2009, wird wie folgt geändert:
1.  § 1 Abs. 2 wird um den folgenden Buchstaben 

k) ergänzt: „k) Schackstedt.“
2.  § 15 Abs. 1 wird um folgende Ziffer 11 er-

gänzt:  „11. Schackstedt“
3.  § 15 Abs. 2 wird um folgende Ziffer 11 er-

gänzt:
 „11. Ortsteil Schackstedt 5 Mitglieder“
4.  In § 15 Abs. 5 werden die Worte „Anlagen 1 

– 10“ ersetzt durch „Anlagen 1 – 11“.
5.  Die Hauptsatzung wird um die dieser Ände-

rungssatzung beigefügten Anlage 11 ergänzt.
6.  § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgenden Wortlaut:
  „Der Vorsitzende des Stadtrates hat in der Ein-

ladung zur Sitzung den Beginn der Fragestun-
de auf in der Regel 19:00 Uhr festzulegen.“

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Aschersleben, den 09. Sept. 2010

Michelmann  Dienstsiegel
Oberbürgermeister

Anlage 11 zur  
Hauptsatzung der Stadt Aschersleben

Zuständigkeiten des Ortschaftsrates der Ortschaft 
Schackstedt gemäß § 15 Abs. 4 und Abs. 5 der 
Hauptsatzung
Dem Ortschaftsrat werden über die in § 87 Abs. 1 
GO LSA genannten Angelegenheiten hinaus folgen-
de weiteren Aufgaben zur Erledigung übertragen:
1.  die Vergabe von Mitteln für alle im Gebiet der 

Ortschaft Schackstedt vorhandenen karitati-
ven, kulturellen, sportlichen und sonstigen Ver-
einigungen und Einrichtungen in Höhe von 
4.500,00 Euro jährlich,

2.  die Verfügung über Verfügungsmittel in Höhe 
von 500,00 Euro jährlich.

Genehmigungsvermerk
Die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises hat mit 
Verfügung vom 05.07.2010, Az. 30.15.1.05.01-II-
Ki, die Satzung zur 4. Änderung der Hauptsat-
zung der Stadt Aschersleben – beschlossen in der 
Stadtratssitzung am 16. Juni 2010 – genehmigt.

Vorlage V/0207/10
Außerplanmäßige Ausgabe kommunale 

Mühlgrabenbrücke im Ortsteil Groß 
Schierstedt

Der Finanz- und Vewaltungausschuss beschloss in 
seiner Sitzung am 02.08.2010 die außerplanmä-
ßige Ausgabe aus Rücklagemitteln des Ortsteils 
Groß Schierstedt von 100.000 €.

Vorlage V/215/10
Finanzielle Zuwendung an den 

Aschersleber Kunst- und Kulturverein 
e. V. für das Jahr 2010

Der Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss be-
schloss in seiner Sitzung am 03.08.2010 eine fi-
nanzielle Zuwendung an den Aschersleber Kunst- 
und Kulturverein e. V. in Höhe von 6.600,00 e.

Vorlage V/0192/10
Beschluss zur Einleitung des  

1. Änderungsverfahrens zum 
Flächennutzungsplan des Ortsteils 
Mehringen – Stadt Aschersleben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in 
seiner Sitzung am 08.09.2010 die Einleitung des 
1. Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan 
des Ortsteiles Mehringen – Stadt Aschersleben.  

BEKANNTMACHUNG
Frühzeitige Bürgerbeteiligung zur

„Einleitung des 1. Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplan des Ortsteiles 

Mehringen – Stadt Aschersleben”

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, die Fläche 
der ehemaligen LPG-Anlagen südöstlich der Klein-
gartenanlage an der Drohndorfer Straße als SO-
Gebiet für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur 
Stromerzeugung auszuweisen und hat deshalb 
am 08. September 2010 im Stadtrat beschlossen, 
das 1. Änderungsverfahren zum Flächennutzungs-
plan durchzuführen.
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Die frühzeitige Beteiligung der Bürger nach § 3 
Abs. 1 BauGB findet für die

„Einleitung des 1. Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplan des Ortsteiles 

Mehringen – Stadt Aschersleben”
am 05. Oktober 2010, um 17 Uhr 

in Aschersleben, Ortsteil Mehringen, Freiwillige 
Feuerwehr, Kreisstraße 57, statt.

Aschersleben, 10. September 2010

Michelmann
Oberbürgermeister

Vorlage V/0193/10
Beschluss über die Aufstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 14 „Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Mehringen” in Aschersleben – Ortsteil 

Mehringen

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in 
seiner Sitzung am 08.09.2010, dass für das Ge-
biet der Gemarkung Aschersleben

Gemarkung Mehringen
Flur 5
Flurstücke 79/4

80/1 Teilfläche

ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufge-
stellt werden soll. Vorhabenträger sind die priva-
ten Investoren Herr Matthias Fuge, Drohndorfer 
Landstraße 94a und Herr Andreas Fuge, Flieder-
weg 12, 06449 Aschersleben OT Drohndorf.  
Der Standort der geplanten Photovoltaikanlage 
befindet sich im Ortsteil Mehringen der Stadt 
Aschersleben an der Drohndorfer Straße. Das 
Plangebiet umfasst eine ehemals mit landwirt-
schaftlichen Anlagen bebaute Fläche (Stallanla-
ge der LPG Mehringen) und hat eine Fläche von 
ca. 2,0 ha.

Unmittelbar nördlich grenzt eine Kleingartenanla-
ge an das Plangebiet an. Nordöstlich, unmittelbar 

an der Drohndorfer Straße befindet sich eine Erd-
gasregelstation. Im Osten und Süden wird das 
Plangebiet von Ackerflächen umgeben. Nordöst-
lich angrenzend an den Geltungsbereich verläuft 
die Drohndorfer Straße. Südwestlich grenzt eine 
geschotterte Parkplatzfläche an. 

BEKANNTMACHUNG

Frühzeitige Bürgerbeteiligung zum 
Vorentwurf des

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 14  „Photovoltaik-Freiflächenanlage 

Mehringen” in Aschersleben, Ortsteil 
Mehringen

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, die in dem 
Planausschnitt gekennzeichneten Flächen als SO-
Gebiet für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur 
Stromerzeugung auszuweisen und hat deshalb am 
08. September 2010 im Stadtrat beschlossen, den 
entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen.

Die frühzeitige Beteiligung der Bürger nach § 3 
Abs. 1 BauGB findet für den
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage Mehringen”

am 05. Oktober 2010, um 17 Uhr 
in Aschersleben, Ortsteil Mehringen, Freiwillige 
Feuerwehr, Kreisstraße 57, statt.

Aschersleben, 10. September 2010

Michelmann
Oberbürgermeister

Vorlage V/0197/10
Leitbild der Stadt Aschersleben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in 
seiner Sitzung am 08.09.2010 das in der Anlage 
beigefügte „Leitbild der Stadt Aschersleben“

Gleichzeitig wird das bisherige Leitbild und der 
dazugehörige Beschluss Nr. 549/02 „Leitbild der 
Stadt Aschersleben“ vom 24. April 2002 (Be-
schlussvorlage III/0743/02) aufgehoben.

Leitbild der Stadt Aschersleben

Aschersleben, die älteste Stadt Sachsen-Anhalts, 
wird sich im Jahr 2020 auf einer Fläche von 
156 km2, mit 25.000 Einwohnern erstrecken und 
aus der Kernstadt und elf Ortsteilen bestehen.

Die Stadt ist als Mittelzentrum durch Industrie, 
Landwirtschaft, Handel und ein hervorragendes 
Bildungsangebot geprägt.

Neben der Erfüllung der Gebietsänderungsverträge 
stehen der gezielte, möglichst sparsame Umgang mit 
den Ressourcen (Menschen, Flächen, Energie, Finan-
zen) und die Verbesserung der Lebensqualität im 
Mittelpunkt der städtischen Aktivitäten.

Der Stadtrat im September 2010

Vorlage V/0198/10
Ziele der Stadt Aschersleben –  

2011 bis 2020

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in 

seiner Sitzung am 08.09.2010 die in der Anlage 
aufgeführten „Ziele der Stadt Aschersleben - 2011 
bis 2020“.

Ziele der Stadt Aschersleben -  
2011 bis 2020

I. Wirtschaft

1.  Ansiedlung von 30 Unternehmen (davon 15 
mit Sitz der Entscheider in Aschersleben)

2. Ansiedlungsfolgeziele
 a.  Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze 

(Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
- SVB) um 800

 b.  Senkung der Arbeitslosenquote auf unter 
10 %

 c.  Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen 
auf 10 Millionen €

3.  Entwicklung der Ascherslebener Innenstadt zu 
dem Einzelhandelszentrum der Region und 
Erhalt der Einzelhandelszentralität von 180 für 
die Kernstadt

 a.  Halten des Bestandes an inhabergeführten 
Einzelhandelsgeschäften

 b.  einzelhandelszentralitätsorientierte Filial-
struktur komplettieren

 c. Entwicklung von vier Einzelhandelszentren

4.  Landwirtschaft: Erhalt der landwirtschaftlichen 
Fläche als Lebensgrundlage durch Beschrän-
kung des Flächenverbrauches auf 80 ha

5.  Tourismus: Verdoppelung der Übernachtungs-
zahlen gegenüber 2009

II. Bildung

1.  80% der Bildungsangebote werden als gut bis 
sehr gut eingeschätzt, dazu gilt es die Mei-
nungsfindung auf Kinder, Pädagogen, Eltern 
und Arbeitgeber auszudehnen.

2. Bildungszentralität von 120

3.  80 % aller Schüler besuchen Ganztagsschulen 
bzw. Grundschulen mit Hort

III. Stadtentwicklung 

1. Sanierung
 a.  90% der öff. Infrastruktur im Sanierungsge-

biet sind saniert
 b.  80% der Gebäude im Sanierungsgebiet 

sind saniert

2.  4 km Straßenbau pro Jahr in der Gesamtstadt
 davon:
 a.  Straßenbau in den Ortsteilen (entspre-

chend den Gebietsänderungsverträgen)
 b. 1 Straße pro Jahr in der Kernstadt

3. maximal 15 % Leerstand (Wohnraum)

IV. Mittelzentrum

1. Aschersleben auch 2020 Mittelzentrum

2.  Investitionsverpflichtungen aus den Gebietsän-
derungsverträgen sind erfüllt

3.  alle Ortsteile sind in die Stadt integriert und 
haben ihre Funktion im Rahmen der Gesamt-
stadt gefunden

4.  Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit 
den Städten Falkenstein/Harz und Seeland 

V. Lebensqualität 

1. ärztliche Vollversorgung
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2. Einzelhandelszentralität von 180

3.  Ansiedlung eines Unternehmens der Spitzen-
gastronomie

4.  90 % der Besucher beurteilen die Innenstadt 
mit „gut“ bzw. sehr gut“

5.  Eine jährlich stattfindende, identitätsstiftende 
Großveranstaltung (Event) mit überregionaler 
Ausstrahlung bildet den Höhepunkt eines en-
gagierten sportlichen, kulturellen und sozialen 
Lebens der Stadt.

VI. Ressourcen 

1.  Senkung des Schuldenstandes von 66 Millio-
nen € auf 57 Millionen €

2. Flächenverbrauch max. 80 ha
 davon:
 a.  70 ha für 4. Erweiterung Gewerbegebiet 

„Güstener Straße“
 b.  10 ha für Eigenheimstandorte (120 Eigen-

heime)

3.  Senkung des Energieverbrauches in den städ-
tischen Einrichtungen um 10 %.

Vorlage V/0201/10
Ehrensatzung der Stadt Aschersleben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in 
seiner Sitzung am 08.09.2010 die in der Anlage 
beigefügte „Ehrensatzung der Stadt Aschersleben“.

EHRENSATZUNG der Stadt Aschersleben

Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. 08. 2009 (GVBl. LSA S. 383) in der zur 
Zeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt 
Aschersleben in seiner Sitzung am 08. Sept. 2010 
folgende Ehrensatzung beschlossen:

I. Arten der Ehrungen

§ 1 
Ehrenbürgerrecht  

der Stadt Aschersleben

(1)  Die Stadt Aschersleben kann Persönlichkeiten, 
die sich um das Wohl und das Ansehen der 
Stadt Aschersleben außergewöhnliche Ver-
dienste erworben haben, das Ehrenbürger-
recht verleihen. Das Ehrenbürgerrecht ist die 
höchste Auszeichnung, die die Stadt zu verge-
ben hat.

(2)  Mit der Verleihung des Ehrenbürgerrechts sind 
die in § 1 Abs. 3 und 4 ausgeführten beson-
deren Rechte verbunden. Weitere Rechte oder 
Pflichten ergeben sich aus der Verleihung 
nicht.

(3)  Die Ehrenbürger tragen sich in das „Goldene 
Buch der Stadt Aschersleben“ ein.

(4)  Die Ehrenbürger erhalten anlässlich ihrer Er-
nennung zum Ehrenbürger den „Ehrenbürger-
brief“ und haben das Recht kostenlos und le-
benslang städtische Einrichtungen der Stadt 
Aschersleben zu benutzen. Derzeit handelt es 
sich um nachfolgende Einrichtungen:

 – Zoo
 – Planetarium
 – Museum
 – Kriminalpanoptikum.

(5)  Die Ehrenbürger werden zu besonderen Ver-
anstaltungen der Stadt Aschersleben eingela-
den.

§ 2 
Ehrenmitgliedschaften für Einrichtungen 

der Stadt Aschersleben

(1) Städtische Einrichtungen, wie
 – Zoo
 – Planetarium
 – Museum
 – Kriminalpanoptikum
können Persönlichkeiten die Ehrenmitgliedschaft 
verleihen.

(2)  Die „Ehrenmitgliedschaft“ kann solchen Per-
sönlichkeiten verliehen werden, die sich durch 
ihr Engagement besonders um die jeweilige 
Einrichtung verdient gemacht haben.

(3)  Mit der Ehrenmitgliedschaft ist neben der Urkun-
de mit der Bezeichnung „Ehrenmitglied der städ-
tischen Einrichtung …“ auch die kostenlose Nut-
zung der Einrichtung auf Lebenszeit verbunden.

§ 3 
Ehrengrab

(1)  Die Stadt Aschersleben kann Persönlichkeiten, 
die sich um die Stadt besonders verdient ge-
macht haben, nach deren Tod eine „Ehren-
grabstätte“ auf dem Friedhof der Stadt 
Aschersleben zuerkennen.

(2)  Ehrenbürger gemäß § 1 dieser Satzung steht 
mit der Verleihung des Ehrenbürgerrechtes eine 
„Ehrengrabstätte“ zu, sofern die Angehörigen 
mit einer Zuerkennung einverstanden sind.

(3)  Näheres hierzu regelt eine Ausführungsbe-
stimmung des Oberbürgermeisters.

II. 
Verfahrensregelungen

§ 4 
Vorschlagsverfahren

(1)  Das Vorschlagsrecht für die Ehrungen im Sinne 
dieser Satzung haben, mit Ausnahme der Eh-
rungen nach § 2 dieser Satzung jeder Bürger 
im Sinne des § 20 Abs. 2 GO LSA, die Stadt-
räte des Stadtrates der Stadt Aschersleben, 
die Ortschaftsräte der Ortschaften der Stadt 
Aschersleben, die eingetragenen Vereine und 
anerkannten Institutionen in der Stadt Aschers-
leben sowie der Oberbürgermeister der Stadt 
Aschersleben.

(2)  Die Anträge sind in schriftlicher Form und mit 
ausführlicher Begründung beim Oberbürger-
meister bis zum 30. September eines jeden 
Jahres einzureichen.

(3)  Im Falle des § 2 „Ehrenmitgliedschaften für 
Einrichtungen der Stadt Aschersleben“ stellt 
der jeweilige Leiter der Einrichtung über den 
zuständigen Amtsleiter den Antrag beim Ober-
bürgermeister auf Auszeichnung.

§ 5 
Entscheidungsrecht, Ehrenrat

(1)  Der Stadtrat entscheidet im Benehmen mit dem 
Oberbürgermeister über die Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts nach § 1 der Satzung in 
nichtöffentlicher Sitzung durch Beschluss mit 
der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 
des Stadtrates.

(2)  Die Entscheidung über die Ehrung nach § 1 
der Satzung wird durch den Ehrenrat vorberei-
tet. Dieser setzt sich aus dem Stadtratsvorsit-
zenden, den Fraktionsvorsitzenden der im 
Stadtrat vertretenen Fraktionen und dem 
Oberbürgermeister der Stadt zusammen. Der 
Ehrenrat wird nach Vorliegen der Ehrungsvor-
schläge einberufen. Dieser gibt eine unver-
bindliche Empfehlung für den Stadtrat ab. Die 
Empfehlung wird mit zwei Dritteln der Mitglie-
der des Ehrenrates getroffen. Diese ist der zu 
erstellenden Beschlussvorlage beizufügen.

(3)  Der Oberbürgermeister entscheidet über die 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaften für Ein-
richtungen der Stadt Aschersleben (§ 2).

(4)  Der Oberbürgermeister informiert den Stadtrat 
in der jeweils nachfolgenden Stadtratssitzung 
über die Entscheidungen nach Absatz 3.

§ 6 
Entziehungsrecht

(1)  Der Stadtrat kann das Ehrenbürgerrecht (§ 1) 
wegen unwürdigen Verhaltens durch Beschluss 
mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglie-
der des Stadtrates wieder entziehen.

(2)  Ein unwürdiges Verhalten liegt insbesondere 
vor, wenn der Ehrenbürger seine Pflichten ge-
genüber dem Staat oder der Stadt Aschersle-
ben gröblichst verletzt oder ihre Lebensfüh-
rung nicht mehr zum geordneten menschlichen 
Zusammenleben beiträgt.

(3)  Die Entziehungsverfügung hat der Oberbür-
germeister nach erfolgtem Stadtratsbeschluss 
zu erlassen.

(4)  Ehrenmitgliedschaften für Einrichtungen der 
Stadt Aschersleben kann der Oberbürger-
meister unter Beachtung der Regelungen in 
Abs. 2 ebenfalls durch eine Entziehungsverfü-
gung wieder entziehen.

§ 7 
Gestaltung der Ehrenbeigaben

Die Gestaltung des Ehrenbürgerbriefs und der Ur-
kunde für die Ehrenmitgliedschaft wird dem Ober-
bürgermeister übertragen. Diese erfolgt in einer 
dem Anlass angemessenen, würdigen Form.

§ 8 
Ehrungsveranstaltung

(1)  Die Ehrungen werden durch den Oberbürger-
meister in einem feierlichen Rahmen, regelmä-
ßig zum Neujahrsempfang der Stadt Aschers-
leben, vorgenommen.

(2)  Bei Ehrenmitgliedschaften für Einrichtungen der 
Stadt Aschersleben erfolgt die Ehrung im Rah-
men einer würdevollen Veranstaltung der jewei-
ligen Einrichtung durch den Oberbürgermeister.

III. 
Schlussbestimmungen

§ 9 
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser 
Satzung gelten jeweils in weiblicher und männli-
cher Form.

§ 10 
Schluss- und Übergangsvorschriften

(1)  Ehrungen die nach der Ehrensatzung der Stadt 
Aschersleben vom 26.06.2002 verliehen wur-
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den, bleiben erhalten. Für eine mögliche Ent-
ziehung der Ehrung gelten die Regelungen 
dieser Satzung entsprechend.

(2)  Alle als „Ehrengräber der Stadt Aschersleben“ 
bezeichneten Grabstellen auf dem Friedhof 
der Stadt Aschersleben werden von der Stadt 
Aschersleben unterhalten und gepflegt.

§ 11 
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Aschersleben 
in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Ehrensatzung der Stadt 
Aschersleben vom 26.06.2002 außer Kraft.

Aschersleben, den 13. Sept. 2010 

Michelmann  Dienstsiegel
Oberbürgermeister

Vorlage V/0202/10
Preisvergabesatzung der Stadt 

Aschersleben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in 
seiner Sitzung am 08.09.2010 die „Preisvergabe-
satzung der Stadt Aschersleben“.

SATZUNG ÜBER DIE VERLEIHUNG VON 
PREISEN der Stadt Aschersleben

Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. 08. 2009 (GVBl. LSA S. 383) in der zur 
Zeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt 
Aschersleben in seiner Sitzung am 08. Sept. 2010 
folgende Satzung über die Verleihung von Preisen 
beschlossen:

§ 1 
Arten der Preisverleihung

1.  Um hervorragende Leistungen von Unterneh-
men in Aschersleben anzuerkennen und zu 
fördern, stiftet die Stadt Aschersleben einen 
Wirtschaftspreis im Gesamtwert von 2.000,00 
Euro unter dem Namen „Wirtschaftspreis 
der Stadt Aschersleben“.

2.  Um hervorragende und innovative Leistungen 
bei der Durchführung von Baumaßnahmen und 
bei der Gestaltung von Fassaden in Aschersle-
ben anzuerkennen und zu fördern, stiftet die 
Stadt Aschersleben einen Bauherrenpreis im 
Gesamtwert von 2.000,00 Euro unter dem Na-
men „Baupreis der Stadt Aschersleben“.

3.  Um hervorragende und innovative Leistungen 
bei Bildungsmaßnahmen in der Stadt Aschers-
leben anzuerkennen und zu fördern, stiftet die 
Stadt Aschersleben einen Bildungspreis im Ge-
samtwert von 500,00 Euro unter dem Namen 
„Bildungspreis der Stadt Aschersleben“.

4.  Um herausragende Leistungen von Bürgern 
der Stadt Aschersleben im Ehrenamt anzuer-
kennen und zu fördern, stiftet die Stadt Aschers-
leben einen Bürgerpreis im Gesamtwert von 
500,00 Euro unter dem Namen „Bürgerpreis 
der Stadt Aschersleben“.

5.  In begründeten Fällen kann an Stelle einer 
Preisvergabe eine förmliche Anerkennung er-
folgen.

§ 2 
Grundsätze und Voraussetzungen der 

Preisverleihung

1.  Der Wirtschaftspreis der Stadt Aschersleben 
wird jährlich an natürliche Personen oder Un-
ternehmen verliehen, die sich insbesondere 
durch

 a.  die Anzahl der im Vorjahr in Aschersleben 
geschaffenen Dauerarbeitsplätze,

 b.  die Anzahl der im laufenden Jahr in Aschers-
leben geschaffenen Dauerarbeitsplätze,

 c.  die Qualität der geschaffenen Arbeitsplätze,
 d. die Anzahl der Ausbildungsplätze,
 e.  den Anteil der Arbeitsplätze für Frauen und 

junge Erwachsene bis zum Alter von 25 
Jahren und

 f.  den Anteil der Arbeitsplätze, die durch 
neue Produkte oder Technologien entstan-
den sind

  besonders ausgezeichnet haben. Die Preisträ-
ger sollen in der Stadt Aschersleben wohnen 
bzw. ihren Sitz haben oder mit dem Wirt-
schaftsstandort Aschersleben in besonderer 
Weise verbunden sein.

2.  Der Baupreis der Stadt Aschersleben wird jähr-
lich an natürliche Personen und Unternehmen 
verliehen, die sich insbesondere

 a. durch innovative Baumaßnahmen,
 b.  eine hervorragende Fassadengestaltung, 

einschließlich Form- und Farbgebung,
 c.  eine stil- oder denkmalgerechte Ausführung 

der Baumaßnahme,
 d.  eine gelungene Einordnung in die umge-

bende Bebauung,
 e.  eine besonders sachgerechte handwerkli-

che Ausführung und
 f. die gestalterische Qualität
  besonders ausgezeichnet haben. Der Preis soll 

insbesondere dem Zweck dienen, private Bau-
herren zu motivieren, Sanierungsmaßnahmen 
bzw. Neubauten in Angriff zu nehmen. Es gilt 
deshalb der Grundsatz, dass bei ähnlicher 
Qualität der Vorschläge die Entscheidung der 
Jury zugunsten des privaten Bauherren zu fäl-
len ist. Die Preisträger sollen in der Stadt 
Aschersleben wohnen bzw. ihren Sitz haben 
oder mit der Stadt Aschersleben in besonderer 
Weise verbunden sein.

3.  Der Bildungspreis der Stadt Aschersleben wird 
jährlich an natürliche Personen und Bildungs-
träger bzw. Bildungseinrichtungen verliehen, 
die sich insbesondere durch

 a. innovative Bildungsmaßnahmen oder
 b. eine hervorragende Bildungsarbeit
  besonders ausgezeichnet haben. Die Preisträger 

sollen in der Stadt Aschersleben wohnen bzw. 
ihren Sitz haben oder mit der Stadt Aschersleben 
in besonderer Weise verbunden sein.

4.  Der Bürgerpreis der Stadt Aschersleben wird 
jährlich an natürliche Personen verliehen, die 
sich durch

 a.  herausragendes bürgerschaftliches Enga-
gement oder

 b.  eine besonders hervorragende, langjähri-
ge ehrenamtliche Tätigkeit

  besonders ausgezeichnet haben. Die Preisträger 
sollen in der Stadt Aschersleben wohnen oder 
Rahmen ihres Engagements mit der Stadt Aschers-
leben in besonderer Weise verbunden sein.

5.  Die Preise können geteilt werden. Sie dürfen 
innerhalb von 3 Jahren nur einmal an die glei-

che Persönlichkeit, das gleiche Unternehmen 
oder den gleichen Bildungsträger bzw. die glei-
che Bildungseinrichtung verliehen werden.

6.  Es besteht keine Pflicht zur Preisvergabe. Das 
Einverständnis der Preisträger für eine Preisver-
leihung muss vorliegen.

§ 3 
Auslobung der Preise,  
Vorschlagsverfahren

1.  Die öffentliche Auslobung der Preise nach § 1 
unter Angabe der Preiskriterien erfolgt bis zum 
30. September eines jeden Jahres.

2.  Der Oberbürgermeister der Stadt Aschersle-
ben, jedes Mitglied des Stadtrates der Stadt 
Aschersleben und der Ortschaftsräte der Ort-
schaften der Stadt Aschersleben sind berech-
tigt, Dritte als Preisträger für den Wirtschafts-
preis, den Baupreis, den Bildungspreis und den 
Bürgerpreis vorzuschlagen. Für den Bürger-
preis sind darüber hinausgehend auch die 
Bürger der Stadt Aschersleben sowie die ein-
getragenen kulturellen, sportlichen und karita-
tiven Vereine vorschlagsberechtigt.

3.  Der Vorschlag muss eine umfassende und detail-
lierte Würdigung der auszuzeichnenden Leis-
tung enthalten und soll nicht bereits in dieser 
oder in geänderter Form von anderer Seite mit 
einem Preis dotiert worden sein. Der Vorschlag 
ist an die Stadt Aschersleben zu richten.

4.  Die Vorschläge sind bis zum 31. Oktober des 
jeweils laufenden Jahres einzureichen.

§ 4 
Entscheidungsrecht, Preisgericht

1.  Der Stadtrat entscheidet im Benehmen mit dem 
Oberbürgermeister über die Preisvergaben in 
nichtöffentlicher Sitzung des Stadtrates mit der ein-
fachen Mehrheit der Mitglieder des Stadtrates.

2.  Die Entscheidung über die Preisvergaben wird 
durch das Preisgericht vorbereitet. Das Preisge-
richt setzt sich aus folgenden, ehrenamtlich tä-
tigen Mitgliedern zusammen:

 a)  dem Oberbürgermeister der Stadt Aschers-
leben als Vorsitzenden

 b)  dem Vorsitzenden des Stadtrates der Stadt 
Aschersleben

 sowie zusätzlich
 c)  dem Vorsitzenden des Wirtschaftsausschus-

ses des Stadtrates der Stadt Aschersleben 
und

 d)  dem Leiter des Amtes für Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Aschersleben 

  für die Vorbereitung der Entscheidung über 
den Wirtschaftspreis;

 e)  dem Vorsitzenden des Stadtentwicklungs-
ausschusses des Stadtrates der Stadt 
Aschersleben und

 f)  dem Dezernatsleiter des Dezernates IV 
„Stadtentwicklung“ der Stadt Aschersleben

  für die Vorbereitung der Entscheidung über 
den Baupreis;

 g)  dem Vorsitzenden des Kultur-, Bildungs- und 
Sozialausschusses des Stadtrates der Stadt 
Aschersleben und

 h)  dem Leiter des Amtes für Bildung der Stadt 
Aschersleben für die Vorbereitung der Ent-
scheidung über den Bildungspreis;

 i)  wiederum dem Vorsitzenden des Kultur-, 
Bildungs- und Sozialausschusses des Stadt-
rates der Stadt Aschersleben und
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 j)  dem Dezernatsleiter des Dezernates III 
„Gestaltung“

  für die Vorbereitung der Entscheidung über 
den Bürgerpreis.

3.  Zur fachlichen Beurteilung der eingereichten 
Preisvorschläge kann das Preisgericht fachkun-
dige Personen und Gutachter hinzuziehen.

4.  Das Preisgericht wird nach Vorliegen der Preis-
vorschläge durch den Vorsitzenden einberu-
fen. Es ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Dieses gibt 
eine Empfehlung für den Stadtrat ab. Die Emp-
fehlung wird mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen getroffen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag. Die Empfehlung ist der zu erstellenden 
Beschlussvorlage für den Stadtrat beizufügen.

§ 5 
Gestaltung der Preise

1.  Die Preisträger erhalten eine  Urkunde über die 
Verleihung des Preises. Die Träger des Bürger-
preises erhalten zusätzlich eine Ehrennadel. 

2.  Die Gestaltung der Urkunde und der Ehrenna-
del wird dem Oberbürgermeister übertragen. 
Diese erfolgt in einer dem Anlass angemesse-
nen, würdigen Form.

§ 6 
Ehrungsveranstaltung

1.  Die Ehrungen werden durch den Oberbürger-
meister in einem feierlichen Rahmen, regelmä-
ßig zum Neujahrsempfang der Stadt Aschers-
leben, vorgenommen.

2.  Die Preisgelder werden den Preisträgern un-
bar, durch Übergabe eines Verrechnungs-
schecks übergeben.

§ 7 
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser 
Satzung gelten jeweils in weiblicher und männli-
cher Form.

§ 8 
Inkrafttreten

1.  Diese Satzung über die Verleihung von Preisen 
der Stadt Aschersleben tritt am Tag nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Aschersleben in Kraft.

2.  Der Beschluss des Stadtrates der Stadt Aschers-
leben vom 31.05.2000, Beschluss-Nr. 179/00 
(Richtlinie zur Vergabe des Wirtschaftspreises 
der Stadt Aschersleben) sowie der Beschluss 
des Stadtrates über die Auslobung des Fassa-
denwettbewerbs der Stadt Aschersleben vom 
04.05.2005 (Beschluss-Nr. 106/05) werden 
mit Inkrafttreten dieser Satzung aufgehoben.

Aschersleben, den 13. Sept. 2010

Michelmann  Dienstsiegel
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNG  
der Stadt Aschersleben 

Preisauslobung 2010

Die Stadt Aschersleben lobt hiermit für das Jahr 
2010

vier Preise für besonderes ehrenamtliches, bil-
dungspolitisches, privates und unternehmerisches 
Engagement aus.

Den Bürgerpreis der Stadt Aschersleben kön-
nen natürliche Personen erhalten, die sich durch 
herausragendes bürgerschaftliches Engagement 
oder eine besonders hervorragende, langjährige 
ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet haben. Die 
Auszeichnung ist mit 500,00 Euro dotiert.

Der Bildungspreis der Stadt Aschersleben kann 
an natürliche Personen und an Bildungsträger 
bzw. Bildungseinrichtungen verliehen werden, die 
sich insbesondere durch innovative Bildungsmaß-
nahmen oder eine hervorragende Bildungsarbeit 
ausgezeichnet haben. Die Auszeichnung ist eben-
falls mit 500,00 Euro dotiert.

Der Baupreis der Stadt Aschersleben im Ge-
samtwert von 2.000,00 Euro wird für qualitätsvol-
le Fassadengestaltungen und für innovative Bau-
maßnahmen vergeben. Dieser Preis ersetzt den 
bereits seit vielen Jahren bekannten Fassaden-
preis.

Die Stadt Aschersleben lobt auch in Zukunft einen 
Wirtschaftspreis im Gesamtwert von 2.000 
Euro aus. Die Auszeichnung würdigt hervorragen-
de Leistungen von Unternehmen in Aschersleben.

Vorschläge für alle Preise können bis zum 31. 
Oktober 2010 bei der Stadt Aschersleben, 
Stabsstelle, Markt 1, 06449 Aschersleben unter 
Beifügung einer ausführlichen Begründung einge-
reicht werden.

Nähere Informationen zu den Kriterien der einzel-
nen Auszeichnungen sind der Preisvergabe-
satzung zu entnehmen, die im Amtsblatt vom 25. 
September 2010 bekannt gemacht wurde. Darü-
ber hinaus gehend wurden für die einzelnen Prei-
se Merkblätter mit weitergehenden Hinweisen 
erstellt, die im Bürgerbüro der Stadt Aschersleben, 
Markt 1, erhältlich sind.

Michelmann
Oberbürgermeister 

Vorlage V/0210/10
Satzung zur 2. Änderung  der  Friedhofs-

satzung der Stadt Aschersleben
 
Aufgrund der §§ 6, 8 sowie 44 Abs. 3 Ziffer 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S.383)  und den 
Vorschriften des Gesetzes über das Leichen-, Be-
stattungs- und Friedhofswesen des Landes Sach-
sen-Anhalt (Bestattungsgesetz) vom 05. Februar 
2002 (GVBl. LSA S. 46) jeweils in den zur Zeit 
geltenden Fassungen hat der Stadtrat der Stadt 
Aschersleben in seiner Sitzung am 08.09.2010 
folgende Satzung  zur 2. Änderung der Friedhofs-
satzung der Stadt Aschersleben beschlossen: 

§ 1  
Änderungen

Die Friedhofssatzung der Stadt Aschersleben vom 
10.12.2008 in der Fassung der Satzung zur  1. 
Änderung der Friedhofssatzung  der Stadt Aschers-
leben vom 02.12.2009 wird wie folgt geändert:

1.  In § 2 Absatz 1 wird folgender Buchstabe k) 
eingefügt:

 „k)  Schackstedt“

2.  In § 13 Abs. 2 f) wird die Zahl „25“ durch „15“ 
ersetzt.

3.  § 15 Absatz 15 Satz 2 erhält folgenden Wort-
laut:

  „Die Nutzungsrechte an Urnenwahlgräbern 
werden auf Antrag auf die Dauer von 15 Jah-
ren (Nutzungszeit) verliehen.“

4. In § 16 wird der Absatz 6 eingefügt:
  „Umbettungen aus der Urnengemeinschafts-

anlage sind nur in Ausnahmefällen nach be-
gründetem  Antrag möglich.“

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.

Aschersleben, den 13. Sept. 2010

Michelmann  Dienstsiegel
Oberbürgermeister    
  
   

Vorlage V/0211/10
SATZUNG

über die Erhebung von Gebühren
für die Benutzung des Friedhofs 

Schmidtmannstraße der Stadt Aschers-
leben (Friedhofsgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 6, 8 Ziff. 1 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-An-
halt in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383) sowie der §§ 2 
und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
12. 1996 (GVBl. LSA S. 405) jeweils in den zur 
Zeit geltenden Fassungen hat der Stadtrat der 
Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am 
08.09.2010 folgende Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung des Friedhofs 
Schmidtmannstraße der Stadt Aschersleben 
(Friedhofsgebührensatzung) beschlossen:

§ 1 
Gebührenpflicht

(1)  Für die Benutzung des Friedhofs Schmidtmann-
straße der Stadt Aschersleben und seiner Ein-
richtungen sowie für Leistungen der Friedhofs-
verwaltung werden Gebühren nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen erhoben.

(2)  Die Höhe der Verwaltungs- und Benutzungsge-
bühren richtet sich nach dem als Anlage zu 
dieser Satzung beigefügten Gebührenver-
zeichnis.

(3)  Für zusätzliche, besonders gewünschte Leistun-
gen, die durch diese Satzung nicht erfasst wer-
den, setzt die Stadt Aschersleben ein Entgelt 
nach dem tatsächlichen Aufwand fest.

§ 2 
Gebührenschuldner

(1)  Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist der-
jenige verpflichtet,

 1.  der die Amtshandlung veranlasst hat oder 
in dessen Interesse sie vorgenommen wird;
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 2.  der die Gebührenschuld gegenüber der 
Stadt durch schriftliche Erklärung übernom-
men hat oder für die Gebührenschuld eines 
Anderen kraft Gesetzes haftet.

(2)  Zur Zahlung der Benutzungsgebühr ist derjeni-
ge verpflichtet,

 1.  der die Benutzung der Friedhofseinrichtun-
gen beantragt,

 2.  der die Bestattungskosten zu tragen hat  
(§ 1968 BGB).

(3)  Mehrere Gebührenpflichtige haften als Ge-
samtschuldner.

§ 3 
Entstehen und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Gebührenschuld entsteht:
 a)  bei Verwaltungsgebühren mit der Beendi-

gung der Amtshandlung;
 b)  bei Benutzungsgebühren mit der Inan-

spruchnahme der Friedhofseinrichtungen 
und bei Grabnutzungsgebühren mit der 
Verleihung des Nutzungsrechts.

(2)  Die Friedhofsunterhaltungsgebühr ist für die Dauer 
der Grabstättennutzung jährlich zu entrichten.

  Es besteht auch die Möglichkeit, die Friedhofs-
unterhaltungsgebühr für die gesamte Nut-
zungszeit als Einmalsumme zu entrichten.

(3)  Die Verwaltungsgebühren werden mit der Be-
kanntgabe der Gebührenfestsetzung an den 
Gebührenschuldner, die Grabnutzungsgebüh-
ren für Wahlgräber mit der Aushändigung der 
Urkunde über die Verleihung des Nutzungs-
rechts und die übrigen Benutzungsgebühren 
sowie die Friedhofsunterhaltungsgebühr einen 
Monat nach der Gebührenfestsetzung fällig, 
sofern im Gebührenbescheid nichts abwei-
chendes geregelt ist.

(4)  Wird ein Antrag auf Leistung oder Benutzung ei-
ner Einrichtung zurück genommen, nachdem mit 
der Leistung oder der Nutzung begonnen wurde, 
wird die Gebühr in voller Höhe erhoben.

(5)  In besonderen Fällen können Vorauszahlungen 
als Sicherheitsleistungen verlangt werden, die 
fünfzig v. Hundert der Gebühren nach dem Ge-
bührenverzeichnis dieser Satzung betragen.

(6) Rückständige Gebühren werden im Verwal-
tungszwangsverfahren beigetrieben.

§ 4 
Stundung und Erlass von Gebühren

Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis kön-
nen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn 
die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Här-
te für den Schuldner bedeuten würde, und der 
Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet er-
scheint. 

Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles 
unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen 
werden. 

Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlö-
schen von Ansprüchen aus dem Abgabeschuld-
verhältnis gelten die §§ 218 bis 223, 224 Abs. 1 
und 2, §§ 225, 226, 227 Abs. 1, §§ 228 bis 232 
der Abgabenordnung (AO) vom 16. 03. 1976 
(BGBl. I S. 613) in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend.

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. 01. 2011 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung für die Erhebung von 
Friedhofsgebühren der Stadt Aschersleben vom 
21. 12. 1999 in der Fassung der Satzung zur 2. 
Änderung der Satzung für die Erhebung von Fried-
hofsgebühren der Stadt Aschersleben vom 17. 12. 
2007 außer Kraft.

Aschersleben, den 13. Sept. 2010

Michelmann  Dienstsiegel
Oberbürgermeister    
  

Gebührenverzeichnis der Stadt 
Aschersleben für die Nutzung des städti-

schen Friedhofs Schmidtmannstraße

1. Reihengräber

1.1.  Nutzungsgebühr für Kinder bis zum vollen-
deten 10. Lebensjahr (Kindergräber; Nut-
zungsdauer 10 Jahre) 153,73 €

1.2.  Nutzungsgebühr für Personen nach Vollen-
dung des 10. Lebensjahres    

 (Nutzungsdauer 25 Jahre) 896,78 €

2. Wahlgräber

2.1.  Nutzungsgebühr für die Verleihung des Nut-
zungsrechtes für ein Wahlgrab 

 (Nutzungsdauer 25 Jahre) 1.165,82 €

2.2.  Nutzungsgebühr für die Verlängerung des 
Nutzungsrechts für ein Wahlgrab je Jahr der 
Verlängerung 46,63 €

2.3.  Nutzungsgebühr für die Verleihung des Nut-
zungsrechts für ein Familiengrab (zweistellig) 
(Nutzungsdauer 25 Jahre) 2.510,99 € 

2.4.  Nutzungsgebühr für die Verlängerung des 
Nutzungsrechts für ein Wahlgrab je Jahr der 
Verlängerung   100,44 €

3. Urnenreihengräber

3.1. Nutzungsgebühr für ein Urnenreihengrab
 (Nutzungsdauer 15 Jahre) 461,20 €

4. Urnenwahlgräber

4.1.  Nutzungsgebühr für die Verleihung des Nut-
zungsrechts für ein Urnenwahlgrab 

 (Nutzungsdauer 15 Jahre)  677,97 € 

4.2.  Nutzungsgebühr für die Verlängerung des 
Nutzungsrechts für ein Urnenwahlgrab je 
Jahr der Verlängerung 45,20 €

5. Urnengemeinschaftsanlage  
mit Namensnennung

5.1.  Nutzungsgebühr für pflegefreie Urnenge-
meinschaftsanlage (UgA)

 (Nutzungsdauer 15 Jahre) 677,68 €

6. Anonyme Gräber (Urnenhain)

6.1.  Nutzungsgebühr für ein anonymes Urnengrab
 (Nutzungsdauer 15 Jahre) 349,53 €
     

7. Vorzeitige Rückgabe von  
Nutzungsrechten

Bei vorzeitiger Rückgabe des Nutzungsrechts an 

Wahl- bzw. Urnenwahlgräbern besteht kein An-
spruch auf anteilige Rückerstattung der Grabnut-
zungsgebühr.

8. Bestattungsgebühren

9.1.  Gebühr für das Ausheben und Verfüllen von
 a) Reihengräbern/Wahlgräbern 517,51 €
 b) Urnenreihengräbern/Urnenwahlgrä-

bern/Urnenhain/UgA 129,80 €
 c) Kindergräbern  119,68 €

9.2. Trägerleistung bei einer Urnenbeisetzung 
33,20 €

9. Gebühr für die Benutzung der Kapelle 
sowie des Urnen- bzw. Schauraums

a)   Kapelle (Aufwendungen für die Ausstattung 
des Raumes sind in der Gebühr enthalten)

 Nutzung von Montag bis Freitag 82,41 €
 Nutzung an Samstagen 103,01 €

b)  Urnenraum  2,80 €

c)  Schauraum/Abschiedsraum 30,84 €
 

10.  Friedhofsunterhaltungsgebühr

Friedhofsunterhaltungsgebühr 
je Grabstätte  jährlich 28,00 €

11. Sonstige Leistungen

11.1. Gebühr für das Umbetten 
 einer Urne  54,97 €

11.2.  Gebühr für das Beräumen 
 einer Urnenstelle  72,29 €

11.3. Gebühr für das Beräumen 
 eines Reihengrabes 106,91 €

11.4.  Gebühr für das Beräumen 
 eines Kindergrabes  58,67 €

11.5.  Gebühr für das Beräumen 
 eines Wahlgrabes (Einzelgrab) 107,10 €
11.6. Gebühr für das Beräumen eines 
 Wahlgrabes (Doppelgrab) 192,87 €

11.7. Gebühr für das Beräumen eines 
 Wahlgrabes (Mauerstelle) 279,31 €

Vorlage V/0213/10
Teilflächenentwidmung auf dem 

Zentralfriedhof Schmidtmannstraße 

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in 
seiner Sitzung am 08.09.2010:

1.  Die nördliche Teilfläche am Gierslebener Weg, 
auf dem Ascherslebener Zentralfriedhof in der 
Schmidtmannstraße wird entwidmet.

2.  Die Eigenschaft dieser Friedhofsteilfläche als 
Ruhestätte der Verstorbenen wird aufgehoben.

3.  Die entwidmete Teilfläche soll durch einen 
Zaun und mit separatem Eingang vom Fried-
hofsgelände abgeteilt und als Hundefreilauf-
wiese dem Tierheim sowie den Bewohnern des 
Wohngebietes Nord zur Verfügung gestellt 
werden.

 Nutzungsbeginn ist der 01.01.2011.
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Vorlage V/0214/10
Schließung von Grabanlagen auf dem 
Friedhof Schmidtmannstraße der Stadt 

Aschersleben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in 
seiner Sitzung am 08.09.2010: 

1.  Der Neuerwerb von Grabstellen im so genann-
ten neuen Friedhofsteil im östlichen Bereich 
wird ab sofort untersagt. Ausnahmen bilden 
die Gemeinschaftsgrabanlage des anonymen 
Urnenhain (grüne Wiese) und die pflegefreie 
Urnengemeinschaftsanlage (UGA). Hier erfol-
gen die Beisetzungen bis zur vollen Belegung 
der jeweiligen Anlage.

2.  Der komplette neue Friedhofsteil im östlichen Be-
reich wird geschlossen. Beisetzungen erfolgen in 
den vorhandenen Grabstellen nur, solange die 
Ruhefrist das Jahr 2040 nicht übersteigt.

 Dies trifft auf folgende Gräber zu:
 –  Der komplette Königsauer Friedhofsteil mit 

den Grabnummern Kö 01 bis Kö 132
 –  Mauergrabstellen mit den Grabnummern 

Dn 01 bis Dn 173
 –  Familiengrabstellen mit den Grabnummern 

F alt 1 bis F alt 710
 –  Familiengrabstellen mit den Grabnummern 

F neu 1 bis F neu 432
 –  Familiengrabstellen mit den Grabnummern 

F alt 993 bis F alt 1261
 –  Familiengrabstellen mit den Grabnummern 

G 01 bis G 06
 –  Familiengrabstellen Wald V mit den Grab-

nummern WV 001 bis WV 363
 –  Familiensondergrabstellen Wald V mit den 

Grabnummern WV So 367- WV So 552 a
 –  Urnenwahlstellen Uw neu 001 bis Uw neu 118
 –  Urnenheckenstellen H 101 bis H 204
 –  Urnenwahlstellen Ug 012 bis Ug 368
 –  Urnenwahlstellen Ug –R 119 bis Ug- R 150
 –  Urnenwahlstellen Ug-H 263 bis Ug-H 267
 –  Urnenheckenstellen H 859 bis H 1166
 –  Urnenwahlstellen Uw neu 1285 bis Uw neu 1499
 –  Heckenstellen Familie H 001 bis H 015 
 –  Urnenheckenstellen H 025 und H 026
 –  Urnenwahlstellen So Ur 01 bis So Ur 47
 –  Urnenheckenstellen H 205 bis H 296
 –  Urnenwahlstellen Uw neu 119 bis Uw neu 254
 –  Urnenheckenstellen H 297 bis H 440
 –  Urnenwahlstellen Uw neu 255 bis Uw neu 507
 –  Urnenwahlstellen Uw alt 207 bis Uw alt 218
 –  Familiengrabstellen F alt 710 bis F alt 734
 –  Familiengrabstellen F alt 751 bis F alt 772

 –  Familiengrabstellen Falt 800 bis 921

In den unter 1. und 2. genannten Grabfeldern 
werden keine Bestattungen mit erstmaligen Nut-
zungsrechten durchgeführt und keine neuen Nut-
zungsrechte mehr verliehen.
Durch die Stadt Aschersleben bereits verliehene 
Nutzungsrechte an diesen Grabstellen bleiben 
unberührt.
Eine Anrechnung möglicher Nutzungszeiten auf 
neue Nutzungen erfolgt nicht.

Vorlage V/0216/10
Ermächtigung des Oberbürgermeisters 

zur Beschlussfassung in der 
Gesellschafterversammlung der 

MIDEWA

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in 
seiner Sitzung am 08.09.2010:

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, dem Be-
schlussvorschlag der Gesellschafterversammlung 
der MIDEWA zur Ergänzung bzw. Erweiterung 
des Unternehmensgegenstandes auf den Bereich 
der Energieversorgung (Strom, Gas, Wärme) 
nicht zuzustimmen.

Vorlage V/0221/10
Nachnutzungskonzept für die Flächen 

der Landesgartenschau 2010

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in 
seiner Sitzung am 08.09.2010 

das als Anlage beigefügte Nachnutzungskonzept 
für die Flächen der Landesgartenschau 2010 mit 
der Ergänzung, es nach Erprobung und Anhörung 
der Bürgerschaft den Erfordernissen anzupassen

Vorlage V/0222/10
Stellungnahme der Stadt Aschersleben 

zur Fortschreibung der 
Schulentwicklungsplanung des 

Salzlandkreises Berufsbildender Bereich

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in 
seiner Sitzung am 08.09.2010: 

1.  Das Fachgymnasium soll als Teil der Berufsbil-
denden Schule I langfristig am Standort 
Aschersleben verbleiben.

2.  Der Salzlandkreis wird als Träger der Berufsbil-
denden Schule aufgefordert in enger Zusam-
menarbeit mit der Stadt Aschersleben und den 
hier ansässigen Unternehmen, den Fächerka-
non zu ergänzen.

3.  Im Übrigen wird dem Entwurf des Schulent-
wicklungsplanes zugestimmt.

Hinweisbekanntmachung zur
Veröffentlichung der Satzung Nr. 1/10 
Verbandssatzung des Wasserzweck-
verbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ – 

Verbandssatzung (VS-WVS) 
im Amtsblatt für den Salzlandkreis am 

28. Juli 2010

Die Verbandsversammlung des Wasserzweckver-
bandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ hat in ihrer Sitzung 
am 2. Dezember 2009 den Beschluss über die 
Satzung Nr. 1/10 Verbandssatzung des Wasser-
zweckverbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ – Ver-
bandssatzung (VS-WVS) gefasst.

Diese Satzung wurde durch den Salzlandkreis mit 
Verfügung vom 27. Mai 2010 genehmigt und im 
Amtsblatt für den Salzlandkreis Nr. 28 am 28. 
Juli 2010 im vollen Wortlaut öffentlich bekannt 
gemacht.

Das Amtsblatt für den Salzlandkreis ist einzusehen 
im Internet unter www.salzlandkreis.de/Verwal-
tung/Amtsblätter bzw. ist zu beziehen unter der 
Adresse Salzlandkreis, Hauptamt, Kreistagsbüro, 
06400 Bernburg (Saale). Zudem liegt das Amts-
blatt im Bürgerbüro des Rathauses, Markt 1, 
06449 Aschersleben aus. 

BEKANNTMACHUNG

Frühzeitige Bürgerbeteiligung zum 
Vorentwurf des Bebauungsplanes  
Nr. 40 „Industriegebiet - Nordost” 

in Aschersleben

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, die in dem 
Planausschnitt gekennzeichneten Flächen als In-
dustriegebiet auszuweisen und hat deshalb am 
12. Mai 2010 im Stadtrat beschlossen, den ent-
sprechenden Bebauungsplan aufzustellen.

Die frühzeitige Beteiligung der Bürger nach § 3 
Abs. 1 BauGB findet für den

B-Plan Nr. 40 „Industriegebiet - Nordost” 
am 07. Oktober 2010 um 17:00  Uhr

im Raum 10 des Bestehornhauses, Hecknerstraße 
6, als Bürgerversammlung statt.

Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung er-
folgt eine öffentliche Auslegung zum Vorentwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 40 „Industriegebiet – 
Nordost“. Die Unterlagen des Vorentwurfes lie-
gen zur Einsichtnahme 

vom 08.10.2010 bis 22.10.2010

in der Stadtverwaltung Aschersleben, Haus II, Ho-
he Straße 7, Stadtplanungsamt, Zimmer 114, 
06449 Aschersleben, während der Dienststunden

Mo und Mi: 9 Uhr – 15 Uhr
Di : 9 Uhr – 12 Uhr u. 13 Uhr – 16 Uhr
Do: 9 Uhr – 12 Uhr u. 13 Uhr – 18 Uhr
Fr  9 Uhr – 12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
aus.

Jedermann hat die Möglichkeit, sich schriftlich 
oder zur Niederschrift zu dem Vorentwurf des Be-
bauungsplanes zu äußern. 

Zum Bebauungsplan Nr. 40 „Industriegebiet – 
Nordost“ wird im Rahmen des Planverfahrens eine 
Umweltprüfung durchgeführt.

Aschersleben, 10. September 2010 

Michelmann
Oberbürgermeister
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BEKANNTMACHUNG

Frühzeitige Bürgerbeteiligung zum 
Vorentwurf des

1. Änderungsverfahrens zum 
Flächennutzungsplan der Stadt 

Aschersleben
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschloss in 
seiner Sitzung am 12. Mai 2010, dass für das 
Gebiet der Gemarkung Aschersleben im Rahmen 
der Industrieausweisung nordöstlich des bestehen-
den Gewerbegebietes „Güstener Straße“ ein Än-
derungsverfahren zum Flächennutzungsplan 
durchzuführen ist.

Die frühzeitige Beteiligung der Bürger nach § 3 
Abs. 1 BauGB findet für das

1. Änderungsverfahren zum Flächen-
nutzungsplan der Stadt Aschersleben
am 07. Oktober 2010 um 17:00 Uhr

im Raum 10 des Bestehornhauses, Hecknerstraße 
6, als Bürgerversammlung statt.

Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung er-
folgt eine öffentliche Auslegung zum Vorentwurf  
des 1. Änderungsverfahrens zum Flächennut-
zungsplan der Stadt Aschersleben. Die Unterla-
gen des Vorentwurfes liegen zur Einsichtnahme 

vom 08.10.2010 bis 22.10.2010
in der Stadtverwaltung Aschersleben, Haus II, Ho-
he Straße 7, Stadtplanungsamt, Zimmer 114, 
06449 Aschersleben, während der Dienststunden
Mo und Mi: 9 Uhr – 15 Uhr
Di : 9 Uhr – 12 Uhr u. 13 Uhr – 16 Uhr
Do: 9 Uhr – 12 Uhr u. 13 Uhr – 18 Uhr
Fr : 9 Uhr – 12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
aus.

Jedermann hat die Möglichkeit, sich schriftlich 
oder zur Niederschrift zu dem Vorentwurf  des 1. 
Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan 
der Stadt Aschersleben zu äußern. 

Aschersleben, 10. September 2010

Michelmann
Oberbürgermeister

UNTERHALTUNGSVERBAND 
„Westliche Fuhne/Ziethe“
Grönaer Weg 6, 06408 Peißen

Einladung Graben- und 
Gewässerschau 2010 

Schaubezirk 5 (SB 5) 
20. Oktober 2010 – 9.00 Uhr 
Geschäftsstelle UHV
Grönaer Weg 6
06408 Peißen 

Hendrich
Geschäftsführer

Am 13. Oktober endet das Verkehrskonzept der Landesgartenschau, d.h. die 
Umleitung über den Pfeilergraben und die Worthstraße wird aufgehoben, 
ebenso die Sperrung in der Bestehornstraße. Der Stadtrat hat in seiner Sit-
zung am 8. September 2010 die verkehrsbehördlichen Maßnahmen be-
schlossen, die nach dem Großereignis in der Stadt greifen sollen. 
Danach wird die Wilhelmstraße in Verlängerung der Breiten Straße ebenfalls 
als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen. Im Bereich der Bestehornstraße, 
Übergang von der Herrenbreite zum Bestehornpark wird eine Fußgänger-
überweg errichtet. Ein weiterer Fußgängerüberweg entsteht im Bereich des 
Überganges Bestehornhaus, von der Hecknerstraße kommend  in Richtung 

des Einganges Herrenbreite/Weltzeituhr. Die Ampel in der Bahnhofstraße 
am Hotel „Stadt Aschersleben“ wird zurückgebaut.  
Der Parkplatz Nord dient weiterhin als P+R - Platz und zukünftig auch als 
Festplatz. Er wurde dafür mit der entsprechenden Infrastruktur ausgestattet. 
Der Parkplatz Süd bleibt in der jetzigen Form befestigt, soll aber mittelfristig 
als Wohnstandort ausgewiesen werden. 
Zur Gewährleistung der Sicherheit in den Parks ist tagsüber eine Bestreifung 
durch Wachleute geplant. In der Nacht sorgt ein elektronisches System, incl. 
Kameras und stiller Meldeschleife, dafür, dass ungebetene Gäste draußen 
bleiben. 

Der Leipziger Maler Neo Rauch und die Berliner 
Galerie EIGEN + ART schenken das komplette 
grafische Werk von Neo Rauch der Stadt Aschers-
leben, diese Schenkung wird kontinuierlich fortge-
setzt, jeweils ein Exemplar der noch entstehenden 
Grafiken geht in die Ascherslebener Sammlung 
ein. Aktuell handelt es sich um 40 Blätter mit einem 
Gesamtwert von ca. 100.000 Euro. Die Samm-
lung kann somit der umfangreichste Bestand an 
Grafiken, Radierungen, Lithografien und Lichtdru-
cken von Neo Rauch werden.

Die Stadt Aschersleben wird einen Teil des 1. Sto-
ckes des Riegelbaus in einen festen Ausstellungs-
raum umbauen und somit eine ständige Ausstel-
lungsfläche für das grafische Werk Neo Rauchs 
schaffen, die im Frühjahr 2012 eröffnet wird.
Der Harz und die Vorharzlandschaft sind wunder-
bare Reiseziele und wir wollen mit dieser ständi-
gen Ausstellung einen weiteren Anreiz schaffen, 
nach Beendigung der Landesgartenschau weiter-
hin Besucher und Touristen nach Aschersleben zu 
bringen. Ähnlich wie der Name des berühmten 
New Yorker Bauhauskünstlers Lyonel Feininger 
eng mit der Stadt Quedlinburg verbunden ist, die 
keine 30 km von Aschersleben entfernt ist, ist es 

das Ziel, Aschersleben 
und Neo Rauch zu ver-
binden.
Die ständige Ausstellung 
der Grafiken von Neo 
Rauch soll keine stati-
sche Ausstellung sein, 
sondern durch Sonder-
ausstellungen ergänzt 
oder erweitert werden. 
Es wird außerdem über 
eine enge Zusammenar-
beit mit der Kreativwerk-
statt im Haus nachge-
dacht.

Inhaltlich und organisa-
torisch wird die Stadt 
Aschersleben bei der 
Umsetzung des Projek-
tes durch die Galerie 
EIGEN + ART beraten 
und unterstützt.

Derzeit wird überlegt, dass die Sammlung des 
grafischen Werkes von Neo Rauch als Stiftung 

bzw. als Teil einer bereits vorhandenen Stiftung an 
die Stadt Aschersleben gehen wird.

LAGA-Vekehrskonzept endet am 13. Oktober

Neo Rauch schenkt Aschersleben grafisches Werk 

Neo Rauch im Gespräch mit zwei seiner Meisterschülerinnen. 
 Foto: Stadt Aschersleben
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Veranstaltungstipps 25. September bis 10. Oktober 2010
Landesgartenschau (Auszug)

Regelmäßige Termine:
•  Jeden Tag, 10:00 Uhr, Morgenlob im Kirchen-

garten
•  Jeden Tag, 12:00 Uhr, Mittagsandacht im Kir-

chengarten
•  Jeden Tag, 16:30 Uhr, Psalmenlese im Kirchen-

garten
•  Jeden Montag, 15 Uhr, Montagsgespräch zu 

ökologischen Gartenthemen im Kirchengarten
•  Jeden Samstag, 15:00 Uhr, Stadtführung, Treff-

punkt am Info-Point, Bestehornstraße (5 Euro 
pro Person)

Samstag, 25. September 2010
•  Goldener Herbst der Volksmusik mit „Die Schä-

fer“, Astrid Herzbecker, Victoria Charls, Mode-
ration: Sylvia & Laurent, 14:00 – 17:00 Uhr, 
Hauptbühne Herrenbreite

•  Sonnenbeobachtung mit dem Sternfreunde 
Aschersleben e. V., 15:00 Uhr, Eine-Terrasse

•  „Künstlergespräche“ Neo Rauch Meisterschü-
ler, 15:00 Uhr, Bestehornpark, Riegelbau

Sonntag, 26. September 2010 
•  „FAIR TOUR 2010 Deutschland“ mit Bildungsp-

arcours zu fairem Handel und Welternährung, 
Kirchengarten im Stadtpark

•  Café-Serenade mit Concertino Aschersleben, 
15:00 Uhr, Kleine Bühne im Bestehornpark

27. September – 3. Oktober 2010
•  Interkulturelle Woche 2010 „Zusammenhalten 

– Zukunft gewinnen“, Trommelworkshop und an-
dere Multikultiüberraschungen mit Thomas Man-
hique, Einewelthaus Magedburg, TUANANO 
Klub Afrika, 13:30 - 17:00 Uhr, Kirchengarten

Mittwoch, 29. September 2010
•  Apfeltag, Präsentation von Apfelsorten sowie 

Verkostung von Äpfeln und Apfelsaft mit Obst-
bau Müller aus Querfurt, 10:00 – 16:00 Uhr, 
Herrenbreite SÜD

Donnerstag, 30. September 2010
•  Musik mit TATABU aus Magdeburg, 13:30 – 

16:30 Uhr, Kirchengarten

•  „Ein Strauß bunter Melodien“ mit Anica Traut, 
14:30 – 16:30 Uhr, Kleine Bühne im Bestehorn-
park

•  Themengespräche „Albert Schweitzer – Leben, 
Denken, Wirken“ mit Prof. Kegler aus Aschers-
leben, 15:00 Uhr, Kirchengarten

Freitag, 1. Oktober 2010
•  Blues- und Jazzfestival mit der Blues Brothers 

Boys Band, 16:00 – 18:00 Uhr, Hauptbühne 
Herrenbreite

Samstag, 2. Oktober 2010
•  „Musik mit Pep“, Schulensembles musizieren im 

Rahmen des Landesjugendmusikfestes, 10:30 
– 12:00 Uhr, Hauptbühne Herrenbreite

•  Blues- und Jazzfestival mit der Band FiJazzKo 
und dem Jugendjazzorchester Sachsen-Anhalt, 
13:00 – 19:00 Uhr, Hauptbühne Herrenbreite

•  „Spaziergang im Garten Eden“ mit dem Blu-
menhaus Lohmann, Ein geführter Spaziergang 
im Garten Eden mit anschließender Besichti-
gung vom ersten Färbercafé Sachsen-Anhalts 
sowie kurzweiligen Geschichten zu floristischen 
Schönheiten und deren historischer Bedeutung. 
15:00 Uhr, Shuttlebenutzung: Kolping-Shuttle - 
Abfahrt Eingang Nord, 14:45 Uhr, Veranstal-
tungsort: Ascherslebener Friedhof, Schmidt-
mannstraße 40, 06449 Aschersleben

•  Blues- und Jazzfestival mit der Band „Hänschen-
klein goes to Jazz“, 15:00 – 16:30 Uhr, Kleine 
Bühne im Bestehornpark

•  Blues- und Jazzfestival mit der City Jazz Band, 
16:00 – 18:00 Uhr, Bühne im Weingarten

Sonntag, 3. Oktober 2010
•  Bürgerfest Peine – Aschersleben, 20 Jahre Deut-

sche Einheit - Kulturtreffen der Partnerstädte, 
u. a. mit dem Malimokollektiv (ostalgische Ulk-
modenschau, humorvoll moderiert) und dem 
etwas anderen Chor „Different way of Harmo-
ny“ aus Peine, 10:00 – 18:00 Uhr, Hauptbühne 
Herrenbreite, Finale ab 16:00 Uhr: Künstlerpro-
jekt „Gemeinsame Sache“ - Wasser und Wein 
Tour 2010 u. a. mit der Band Hurensöhne, IC 
Falkenberg (Stern Meißen), Werther Lohse 

(LIFT), Hans die Geige und Trixi G (die Stimme 
von Tamara Danz)

•  „Zukunftsfähiges Deutschland“, fünf themati-
sche Debatten mit Landespolitikern, Musik von 
„Faustus“ aus Quedlinburg, Moderation: Evan-
gelische Akademie Wittenberg, 13:00 – 16:30 
Uhr, Kirchengarten

•  Lese-Café, Lesung anlässlich des 20. Jahresta-
ges der Deutschen Wiedervereinigung aus der 
Anthologie „Zwanzig Jahre danach“ mit Dani-
ela Danz, Dorothea Iser und Jürgen Jankofsky, 
15:00 Uhr, Kleine Bühne im Bestehornpark

Mittwoch, 6. Oktober 2010
• Federweißerfest, Hauptbühne Herrenbreite

Samstag, 9. Oktober 2010
•  Kinderbetreuung durch den Gemeindepädago-

gischen Konvent, 14:00 – 17:00 Uhr, Kirchen-
garten

•  Sonnenbeobachtung mit dem Sternfreunde 
Aschersleben e. V., 15:00 Uhr, Eine-Terrasse

•  Kreisposaunenchorkonzert, 15:00 Uhr, Kirchen-
garten

•  Modenschau des AWG Modecenters Aschers-
leben, 15:30 Uhr, Bühne im Weingarten

Sonntag, 10. Oktober 2010
•  Abschlussgottesdienst unter dem Motto: „Ern-

ten“, 11:00 Uhr, Stephanikirche zu Aschersle-
ben

•  „Leben teilen“ – musikalische Weltreise in die 
Klangwelten der irischen, schottischen, engli-
schen, amerikanischen und kanadischen Folk-
musik, Folkband „GLINDE 7“, 13:00 – 16:30 
Uhr, Kirchengarten

•  Abschlussführung Ressourcengarten, 13:30 
Uhr, Kirchengarten

•  MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt „Gute-Laune-
Party“, Künstler: Bernhard Brink, Ireen Sheer, 
Great Celebrationz und Leonard, Moderation: 
Lutz Mücke, Victoria Herrmann, 14:00 – 16:00 
Uhr, Hauptbühne Herrenbreite

Mit über 150 Konzerten seiner letzten Tourneen 
„Verführung” und „Zeit der Engel” festigte Björn 
Casapietra seinen Ruf als Publikumsliebling in 
ganz Deutschland. Seine samtweiche Tenorstim-
me bezaubert Jung und Alt, Ost und West, Klassik-
fans sowie die Freunde romantischer Lieder.
Der smarte Sänger und begabte Entertainer veröf-
fentlicht in diesem Jahr sein 6. Studioalbum mit 
dem Titel „Celtic Prayer”und wird mit seinem neu-
em Programm auch in Aschersleben zu Gast sein. 
Am 1. Oktober ist er um 20.00 Uhr im Bestehorn-
haus zu sehen und zu hären. Mit mystischen, kelti-
schen Songs und weltbekannten Liebesliedern 
taucht Björn Casapietra ein in die ewigen Geheim-
nisse der Liebe.
Ruhige und zugleich kraftvoll melodiöse Lieder 
sind es, die das neue CD-Werk  und seine Auftritte 
tragen: Lieder, die mit ihrer leisen Melancholie 

dem Sänger ganz besonders am Herzen liegen. 
Alte keltische und walisische Volkslieder wie „My 
Little Welsh Home”, „The Water Is Wide” oder 
„Mull Of Kyntire” haben es ihm ganz besonders 
angetan, ebenso das weltbekannte  „You Raise 
Me Up”. Den Cohen-Klassiker „Hallelujah” oder 
Enyas „May It Be” hört man in einer ganz neuen 
Version. Ein sehr persönlicher Moment in seinem 
neuen Repertoire: „Stellas Song” – ein berühren-
des Lied für Björn Casapietras kleine Tochter 
Stella-Cheyenne.

Selbstverständlich wird Casapietra auf seiner neu-
en Tournee auch einige Hits seiner bisherigen Al-
ben zum Besten geben. Songs aus „Verführung”, 
darunter das zum Kultsong avancierte „A Petal Of 
A Rose” werden ebenso dabei sein, wie das welt-
bekannte Amazin Grace oder Casapietras Adap-

tion einer der berühmtesten iltalienischen Filmusi-
ken „Un Giorno Per Noi” aus Romeo und Julia.
Karten im Verkehrsverein, Taubenstraße 6, Tel. 
03473 42 46

Björn Casapietra singt „Keltische Gebete“ 

 Foto: Agentur
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Veranstaltungstipps 25. September bis 6. November 2010
■	 	Bestehornhaus

25.09.2010  
Tag der Briefmarke 

26.09.2010 - 15.00 Uhr 
Kaffee im Cafè

01.10.2010 - 20.00 Uhr 
BJÖRN CASAPIETRA mit „Celtic Prayer“  
im Konzert

08.10.2010 - 20.00 Uhr 
„Noch `ne Million und noch `ne Million“ das 
neue Programm der Studiobühne Aschersleben

16.10.2010 - 20.00 Uhr 
Zauber der Travestie 

17.10.2010 - 17.00 Uhr 
Zauber der Travestie 

24.10.2010 - 15.00 Uhr  
Kaffee im Cafè

30.10.2010 - 20.00 Uhr 
„Noch „ne Million und noch „ne Million“ das 
neue Programm der Studiobühne Aschersleben

31.10.2010 - 19.00 Uhr 
„Dreams of Musicals“

05.11.2010 -  20.00 Uhr  
20. Kabarettfestival  
Eröffnungsabend mit Uwe Steimle 

06.11.2010 – ab 10.00 Uhr 
20. Kabarettfestival

■	 	Zoo

03.10.2010  
Herbstfest im Zoo Aschersleben 
Musik und Unterhaltung am Terrassencafé,  
Vorführungen im Planetarium 

17.10.2010  
Tigerfest im Zoo Aschersleben 
Musik und Unterhaltung am Terrassencafé,  
Vorführungen im Planetarium 

20.10.2010 
Kinderferientag im Zoo Aschersleben 
Kinderspiele und Animation am Terrassencafé, 
Kinderprogramme im Planetarium 

30.10.2010  
Halloween im Zoo Aschersleben 
Die Nacht der Hexen und Geister mit  
Kurzvorführungen im Planetarium 

■	 	Planetarium

25.09.2010 - 19.00 Uhr 
Herbstklassik - Musik zum Träumen unterm  
Sternenzelt 
Kartenvorbestellung erforderlich,  
Tel.: 03473-2592 

26.09.2010 - 16.00 Uhr 
Wird die Sonne ewig scheinen? 

02.10.2010 - 15.00 Uhr 
Auf den Spuren von Adam Olearius 

03.10.2010 - 11.00 Uhr 
Veranstaltungen zum Herbstfest im ZOO:  
Als der Mond zum Schneider kam  
(Kinderprogramm)

03.10.2010 -14.30 und 16.00 Uhr  
Veranstaltungen zum Herbstfest im ZOO:  
Der Sternenhimmel im Herbst

08.10.2010 - 20.00 Uhr 
Dahinten wird‘s heller! - Die Astronomie und das 
Wetter

10.10.2010 - 16.00 Uhr 
Der Sternenhimmel im Herbst

17.10.2010 - 11.00 Uhr  
Veranstaltungen zum Tigerfest im Zoo:  
Sonne, Mond und Sterne (Kinderprogramm)

17.10.2010 - 14.30 und 16.00 Uhr  
Veranstaltungen zum Tigerfest im Zoo:  
Der Planet des Monats: Jupiter 

20.10.2010 - 11.00 Uhr 
Veranstaltungen zum Kinderfest im Zoo:  
Wir staunen über die Zeit 

20.10.2010 - 13.30 Uhr 
Veranstaltungen zum Kinderfest im Zoo:  
Eine Reise zum Mond

20.10.2010 - 15.00 Uhr 
Der Sternenhimmel im Herbst 

24.10.2010 - 16.00 Uhr 
Der Planet des Monats: Jupiter

■	 	Ballhaus

02.10. - 19.00 Uhr 
Oktoberfest 

■	 	Grauer Hof

18.09. - 10.10.2010  
Ausstellung finnische Kunst

01.10. - 02.10.2010 – 10.00 Uhr 
Herbstblues

03.10.2010 – 11.00 Uhr  
Bluesbrunch mit der Autumn Blues Band

06.11.2010 – 20.00 Uhr 
Lesung „Adressat unbekannt“,  
evangelisches Kirchspiel

■	 Margarethenkirche

24.10.2010 - 10:00 Uhr 
Kindermusical

■	 	Rondell

03.10.2010 - 10:00 Uhr 
Briefmarkentausch mit dem Briefmarkensammler-
verein

04.10.2010  
„Aschersleben einst und jetzt“

23.10.2010 - 10:00 Uhr 
Briefmarkensammlerverein Großtausch

■	 Gymnasium Stephaneum

24.09. - 25.09.2010  
110 Jahre Verband ehemaliger Schüler des 
Stephaneums

 
■	 außerdem

26.09.2010  
Erntekronenfest in Wilsleben

02.10.2010  
Oktoberfest im Gasthof zum Erbprinz der  
Ortschaft Freckleben

02.10. - 03.10.2010  
Erntedankfest Mehringen

09.10.2010 – 14.00 Uhr 
Tag der offenen Tür im Altbaustoffhof  
Siebzehner Berg

09.10.2010  
Erntedankfest/Oktoberfest in Groß Schierstedt

23.10. - 24.10.2010 - 9.00 Uhr 
Sonderschau der Mövchentaubenzüchter  
Gruppe Ost im Vereinshaus Geflügelzuchtverein 
„Ascania“, Aschersleben

30.10.2010 – 19.00 Uhr 
Weinfest der Ortschaft Winningen

06.11.2010 – 15.00 Uhr 
Hauptsonderschau der Dragoon-Taubenzüchter 
von Deutschland und Sonderschau der  
Deutschen Zwerghühner im Vereinshaus  
Geflügelzuchtverein „Ascania“

07.11.2010 -  09.00 Uhr 
Hauptsonderschau der Dragoon-Taubenzüchter 
von Deutschland und Sonderschau der  
Deutschen Zwerghühner im Vereinshaus  
Geflügelzuchtverein „Ascania“
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